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Bitte beantworten Sie die Aufgaben kurz und knapp, wenn es sich anbietet auch gerne in Stichpunkten in dem Sie in das Dokument schreiben. Bei Multiple-Choice-Fragen reicht es, wenn Sie die richtige Antwort in irgendeiner Weise kenntlich machen. Gerne können Sie die jeweilige Antwort auch ans Ende der Fragestellung schreiben.

Die in der Klausur zu bearbeitende Teile fließen wie folgt in die Gesamtbewertung ein:
Teil 1 zu 1/7   Teil 2 zu 3/7 
Teil 3 zu 1/7   Teil 4 zu 1/7  
Teil 5 zu 1/7



LEBENSMITTELRECHTSAKADEMIE 2024
3. Klausur am 14. Dez. 2024

1. Teil: Wettbewerbsrecht (Prof. Dr. Michael Kling) 

Frage 1: Welche Ziele verfolgt das UWG? (4 Punkte)

Frage 2: Welche der folgenden Aussagen treffen auf die „wettbewerbsrechtliche Abmahnung“ zu? (3 Punkte)

a) Die Abmahnung richtet sich nach § 13 UWG.
b) Die Abmahnung dient der außergerichtlichen Streitbeilegung.
c) Der abmahnende Teil bestätigt, dass er das verletzende Verhalten in Zukunft unterlässt (Unterlassungserklärung). 

Frage 3: Die T-GmbH & Co.KG (T) vertreibt einen speziell für Kinder beworbenen Früchtequark (50 g Becher). Auf der Oberseite der Verkaufseinheiten befindet sich der Werbeslogan „So wichtig wie das tägliche Glas Milch!“. 
Nach der auf der Verpackung angebrachten Nährwerttabelle hat das Produkt auf 100 g u.a. einen Zuckergehalt von 13 g und einen Calciumgehalt von 130 mg. Bei 100 g Kuhmilch beträgt der Calciumgehalt ebenfalls 130 mg. Der Zuckergehalt liegt dort aber nur bei 4,7 g, d.h. etwa 2,8mal niedriger als bei dem Früchtequark.
Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Z) hält den Werbeslogan für irreführend. Der Werbeslogan enthalte die Aussage, das speziell für Kinder aufgemachte Produkt sei wegen dem Calciumgehalt ebenso wichtig wie Milch. Jedoch fehlt ein Hinweis darauf, dass der vergleichbare Calciumgehalt erst bei vier Bechern erreicht wird. Außerdem erwirkt das Produkt wegen des fehlenden Hinweises auf den höheren Zuckergehalt den Eindruck ein Alternativprodukt zu Milch zu sein.
Definieren Sie kurz den wettbewerbsrechtlichen Begriff der Irreführung und begründen Sie, ob im geschilderten Sachverhalt eine irreführende geschäftliche Handlung gem. § 5 UWG vorliegt (8 Punkte). 


2. Teil: LMIV, Besondere Angaben: Geographische, Bio, HCVO, Green-Claims, GVO und Kinderwerbung (RAin Dr. Christine Konnertz-Häußler, LL.M.)

Frage 1: Welche sind die Pflichtkennzeichnungselemente für vorverpackte Lebensmittel? (4 Punkte).

Frage 2: Welche Reihenfolge wird für die Zutaten im Zutatenverzeichnis gewählt und wo ist das geregelt? (2 Punkte).

Frage 3: Welches sind die Pflichtinformationen für Lebensmittel, die ohne Verpackung zum Verkauf angeboten werden, und wo ist das geregelt? (2 Punkte).

Frage 4: Fällt ein Hamburger unter die Pflicht zur Kennzeichnung der Herkunft der primären Zutat, wenn das als Zutat verwendete Rindfleisch aus Argentinien stammt? Bitte begründen Sie Ihre Antwort (3 Punkte).

Frage 5: Wie hoch darf der Anteil an gentechnisch veränderten Zutaten (GVO) in Bio-Lebensmitteln sein und wo ist dies geregelt? (2 Punkte).

Frage 6: Wie hoch muss der Anteil der biologischen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs in einem Bio-Lebensmittel mindestens sein? Gibt es davon Ausnahmen? (2 Punkte).

Frage 7: Sind die folgenden Zutaten landwirtschaftlichen Ursprung im Sinne des Bio-Rechts – bitte kreuzen Sie an (4 Punkte).

a) Wasser
b) Salz
c) Aromen
d) Hefe

Frage 8: Ist das deutsche Bio-Logo freiwillig oder verpflichtend? (1 Punkt).

Frage 9: Handelt es sich bei den folgenden Angaben für einen Gemüsesaft um eine nährwertbezogene Angabe? (3 Punkte).

a) Zuckerarm
b) Reich an Ballaststoffen 
c) Für den täglichen Ausgleich
d) Mit viel Vitamin C
e) Ohne Reue Schlemmen
f) Mit Eisen für den Lernerfolg bei dieser Klausur

Frage 10: Wo befindet sich die Liste mit zugelassenen nährwertbezogenen Angaben? (3 Punkte).

a) Ist die Angabe „Arm an gesättigten Fettsäuren“ dort geregelt?
b) Ist die Angabe „Ohne Transfettsäuren“ dort geregelt?

Frage 11: Welche beiden Gesetzesänderungen sollen umweltbezogene Angaben neu regeln? (2 Punkte).

Frage 12: Wieviel Prozent GVO darf ein Lebensmittel enthalten, ohne dass es der Kennzeichnungspflicht für GVO unterfällt, wenn dieser Anteil zufällig oder technisch unvermeidbar ist und wo ist das geregelt? (2 Punkte).


3. Teil: Kennzeichnungsrecht in der Überwachung (Dr. Hasan Taschan)

Frage 1: Eine Probe wurde von der amtlichen LM-Überwachung wegen der Unterschreitung der Füllmenge und wegen der Schriftgröße der Nennfüllmenge nach der Fertigpackungs-VO i.V.m.d. Mess- und Eichgesetz beanstandet. Ist dies richtig? Wenn nicht, warum? (2 Punkte).

Frage 2: Ist die auf der Fertigpackung angegebene Nennfüllmenge eines Lebensmittels (z.B.: 500 g) als absolut anzusehen? Wenn nicht, warum und wo befindet sich die diesbezügliche Regelung? (2 Punkte).

Frage 3: Worin unterscheidet sich die Lebensmittelinformations-VO bezüglich der Schriftgröße von der Fertigpackungs-VO? (2 Punkte).

Frage 4: Bei der Untersuchung von zwei Bieren wurde ermittelt, dass der Alkoholgehalt der Biere bei 4,8 Vol% (Pils Bier) und bei 0,5 Vol% (alkoholfreies Bier) lagen. Bei der Überprüfung der Deklaration wurde jedoch festgestellt, dass bei den Produkten sowohl das Zutatenverzeichnis als auch die Angabe des vorhandenen Alkoholgehaltes fehlten. Wie und wonach ist diese Sachlage lebensmittelrechtlich zu beurteilen? (5 Punkte).


4. Teil: Täuschungsschutz (RA Dr. Andreas Wehlau)

Sachverhalt: Ein Lebensmittelhersteller wirbt für sein Erzeugnis, eine Kindermilch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr, mit der hervorgehobenen Aussage "Darum benötigt Ihr Kind 7 x mehr Vitamin D als ein Erwachsener" sowie mit der Aussage "7 x mehr Vitamin D brauchst Du als ich, wirst groß gesund - ganz sicherlich". Das Produkt ist tatsächlich mit Vitamin D in angemessener Menge angereichert. Zur Rechtfertigung für die Werbung beruft sich der Hersteller darauf, dass pro Kilogramm Körpergewicht ein einjähriges Kind (9 kg) sieben Mal mehr Vitamin D benötigt, verglichen mit einem Erwachsenen (65 kg). Bitte beantworten Sie dazu folgende Fragen:

Frage 1: Bitte geben Sie an, welcher Verkehrskreis für die Beurteilung der Werbeaussage maßgeblich ist und begründen Sie dies (4 Punkte).

Frage 2: Die o.g. Werbeangabe ist mehrdeutig, weil verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bestehen. Wie ist eine solche mehrdeutige Aussage unter dem Gesichtspunkt der Irreführung zu beurteilen? Reicht es aus, wenn eine der möglichen Bedeutungen zutreffend ist? (6 Punkte).

Frage 3: Liegt in diesem Fall (auch) eine Irreführung durch Unterlassen im Sinne von § 5a UWG vor, d.h. eine Verletzung von Informationspflichten? Bitte begründen Sie Ihre Antwort (6 Punkte).


5. Teil: Sanktionen, Strafrecht, Vermögensabschöpfung, Delegation, OWi-Verfahren (RAin Dr. Danja Domeier)             

Frage 1: Nennen Sie drei Punkte, in denen sich das Straf- vom
Ordnungswidrigkeitenrecht unterscheidet und begründen Sie kurz, worin der
Unterschied liegt (3 Punkte).                                                                                  

Frage 2: Wo finden Sie die wesentlichen Straf- und OWi-Vorschriften im
Lebensmittelrecht? (1 Punkt).

Frage 3: Wodurch zeichnen sich die lebensmittelrechtlichen
Sanktionsvorschriften aus? Wie nennt man diese Rechtsfigur? (1 Punkt).

Frage 4: Der Beschuldigte muss in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
zwar Angaben zu seiner Person machen, hat bezüglich der Angaben zur Sache
aber ein Recht zu schweigen (6 Punkte).

a) Sie sind Rechtsanwalt und verteidigen den Beschuldigten D: Was raten
Sie ihren Mandanten – und somit auch D – grundsätzlich? Sollen Ihre
Mandanten grundsätzlich eher schweigen oder grundsätzlich eher aussagen?

b) Warum wird dem Beschuldigten oder Angeklagten die Möglichkeit des
Schweigens eingeräumt? Auf welches strafrechtliche Grundprinzip geht diese
Möglichkeit zurück?




Viel Erfolg!
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